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Ralf Witzel (FDP): Vielen Dank noch einmal, Frau 
Präsidentin. – Ich habe eine letzte Frage, Herr Fi-
nanzminister, zum Anwendungsbereich des Public 
Corporate Governance Kodex für die Anstalten öf-
fentlichen Rechts, bei denen das Land die Auf-
sichtsfunktion innehat: Halten Sie es für richtig und 
finden die Vorschriften auch Anwendung auf Spar-
kassen, Provinzial oder andere Gesellschaften im 
Finanzsektor?  

Präsidentin Carina Gödecke: Herr Minister. 

Dr. Norbert Walter-Borjans, Finanzminister: Wir 
reden bei diesem Corporate Governance Kodex 
über Landesbeteiligungen und nicht über andere 
Konstruktionen. Dass Corporate Governance insge-
samt richtig und wichtig ist, ist unstreitig. Wir haben 
jetzt ein Regelwerk, in denen diejenigen, die nicht 
diesen Kriterien unterfallen, zunächst einmal nicht 
angesprochen sind.  

Präsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Herr 
Minister. – Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Fra-
gestunde hat exakt 60 Minuten und 11 Sekunden 
gedauert. Gemäß unserer Geschäftsordnung soll 
die Fragestunde 60 Minuten nicht überschreiten. 
Daher lasse ich keine weitere Frage mehr zu.  

Wir haben allerdings noch die  

Mündliche Anfrage 36 

des Abgeordneten Karlheinz Busen von der FDP-
Fraktion. Herr Kollege, möchten Sie die Anfrage 
schriftlich beantwortet haben, oder sollen wir sie auf 
die nächste Sitzung verlagern?  

(Karlheinz Busen [FDP]: Ich möchte sie lieber 
auf die nächste Sitzung verlagern!) 

– Dann tun wir das. Die Antwort ist auf die nächste 
Sitzung verlagert. – Damit sind wir am Ende der 
Fragestunde.  

Ich rufe auf:  

9 Gesetz zur Änderung des Dritten Ausfüh-
rungsgesetzes des Kinder- und Jugendhilfe-
gesetzes 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU, 
der Fraktion der FDP und 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/3440 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses 
für Familie, Kinder und Jugend 
Drucksache 16/5056 – Neudruck 

zweite Lesung 

Ich eröffne die Aussprache und erteile für die SPD-
Fraktion Frau Kollegin Altenkamp das Wort.  

Britta Altenkamp (SPD): Herzlichen Dank. – Frau 
Präsidentin! Meine Damen und Herren! Liebe Kolle-
ginnen und Kollegen! Ich bin ja schon ein bisschen 
länger hier im Haus, nämlich seit 2000. Deshalb 
glaube ich, anfangen zu können mit meinem Bei-
trag, indem ich sage, dass ich mich freue, dass wir 
hier nach doch einigermaßen längerer Zeit endlich 
mal wieder dazu kommen, über Jugendpolitik zu 
diskutieren. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Das ist nämlich in den letzten Jahren ein bisschen 
zu kurz gekommen. Daran kann man sehen, dass 
man das Gute zwar wollen kann, aber am Ende 
auch dazu beitragen kann, dass es thematisch et-
was in den Hintergrund rückt. 

Ich glaube, dass wir mit dem Kinder- und Jugend-
förderplan in Nordrhein-Westfalen ein sehr, sehr gu-
tes und auch bundesweit hochgeachtetes Instru-
ment haben, die Jugendpolitik in Nordrhein-
Westfalen zu fördern, und es mit dem begleitenden 
Gesetz, dem Kinder- und Jugendfördergesetz, in 
Nordrhein-Westfalen mit damals großer inhaltlicher 
Einigkeit auch geschafft haben, die Kinder- und Ju-
gendpolitik in Nordrhein-Westfalen in sehr, sehr si-
chere Leitplanken zu bringen. 

Aber leider hat diese sehr sichere Struktur dann da-
zu geführt, dass es immer seltener etwas gab, wo-
rüber wir diskutieren konnten. So ist die Jugendpoli-
tik häufig im Plenum etwas in den Hintergrund ge-
rückt, obschon sie natürlich ein wichtiges Politikfeld 
für dieses Haus und für die jungen Menschen in 
Nordrhein-Westfalen ist. 

Insgesamt, muss ich sagen, ist der Prozess, der zu 
dem heute vorliegenden Änderungsgesetz geführt 
hat, ein sehr guter gewesen. Sie wissen es. Ich ha-
be beim ersten Aufschlag des Antrags noch sehr 
kritisch gefragt, was das wohl soll und ob es den 
Antragstellern darum ginge, dass sie in Zukunft 
wieder Schleifchen durchschneiden können. 

Aber ich muss sagen: Die weitere Diskussion, die 
ich dann erlebt habe, die zu dem heute wahrschein-
lich mit großer Mehrheit getragenen Änderungsge-
setz geführt hat, hat mich eines Besseren belehrt. 
Ich stehe hier und kann das auch ganz offen sagen. 
Ich fand, das war eine sehr gute und sehr wichtige 
Diskussion, die am Ende – das ist ja das Entschei-
dende – auch gute Ergebnisse erzielt hat. Denn 
nicht nur die Lebenslagen des Jahres 2013/2014 
haben Eingang gefunden in den Kinder- und Ju-
gendförderplan, sondern wir sind auch dazu ge-
kommen, dass die Summe im Gesetz festgeschrie-
ben worden ist. Da hatten wir ja immer noch die alte 
Summe. Das ist ein gutes Signal in Richtung der 
Verbände. Insgesamt, glaube ich, ist die Jugendpo-
litik hier in Nordrhein-Westfalen aus diesem Diskus-
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sionsprozess am Ende auch gestärkt hervorgegan-
gen.  

Uneinigkeit herrscht lediglich – aber das will ich den 
Kollegen jetzt nicht vorwegnehmen – über die Fra-
ge, wie unser Ausschuss beteiligt werden soll. Ich 
meine, das, was wir da diskutiert haben, ist für alle 
Beteiligten ein akzeptables Vorgehen. Denn am 
Ende muss uns doch der Beteiligungsprozess der 
betroffenen Kinder und Jugendlichen und der Ver-
bände so viel wert sein, dass wir sagen: Es gibt ei-
nen Zeitpunkt, zu dem sich der Ausschuss mit dem 
Kinder- und Jugendförderplan und den Planungen 
und Projekten beschäftigt. Aber der Zeitpunkt, zu 
dem das Benehmen herzustellen ist, ist, glaube ich, 
in akzeptabler Art und Weise im Gesetz geregelt. 
Natürlich bleibt es dem Haushaltsgesetzgeber auch 
völlig unbenommen, im Rahmen der Haushaltsbera-
tungen immer wieder darüber zu diskutieren, was, 
warum, wie mit welchen Schwerpunkten gefördert 
werden soll. 

Meine Damen und Herren, ich kann also sagen, wir 
haben einen wirklich guten Prozess hinter uns. Die 
Tatsache, dass die Kollegen der CDU im Aus-
schuss angekündigt haben, dass sie den Prozess 
insofern auch mit uns abschließen wollen, als sie 
nicht dagegen stimmen, sondern sich enthalten 
werden, ist auch ein Ausweis dafür, dass wir nach 
langen Jahren auch weiterhin den breiten Konsens 
in der Kinder- und Jugendpolitik, insbesondere der 
Jugendpolitik, hier in diesem Haus haben aufrecht-
erhalten können. Dafür herzlichen Dank! – Ich dan-
ke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN – 
Vereinzelt Beifall von den PIRATEN) 

Präsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Frau 
Kollegin Altenkamp. – Für die CDU-Fraktion spricht 
der Kollege Kamieth. 

Jens Kamieth (CDU): Frau Präsidentin! Meine sehr 
geehrten Damen und Herren! Frau Altenkamp hat 
das Versöhnliche schon vorangestellt. Das ist 
grundsätzlich auch richtig. 

Trotzdem, meine Damen und Herren: In unserem 
Gesetzentwurf zur Änderung des Dritten Ausfüh-
rungsgesetzes des Kinder- und Jugendhilfegeset-
zes forderten wir gemeinsam mit der FDP-Fraktion 
und der Fraktion der Piraten eine Beteiligungsrege-
lung, die genauer definiert, in welcher Form und in-
wieweit der Landtag bzw. die Mitglieder des zustän-
digen Ausschusses bei der Erstellung des Planes 
zu beteiligen sind. Diesen Entwurf wollen wir als 
CDU-Fraktion aufrechterhalten.  

Den Änderungsantrag der anderen Fraktionen kön-
nen wir nicht unterstützen, da er weit hinter unserer 
Kernforderung zurückbleibt. Wir wollen, dass der 
zuständige Ausschuss bei den Planungen einge-
bunden und bei der Aufstellung beteiligt wird.  

(Beifall von der CDU) 

Sie haben recht, Frau Altenkamp: Der Änderungs-
antrag tut uns nicht weh, da er andere Aspekte an-
spricht. Aber er verwässert unser ursprüngliches 
Ziel. Deswegen werden wir uns in der Tat bei der 
Abstimmung enthalten. 

Der Änderungsantrag ist überfrachtet mit anderen 
Themen, denen wir durchaus offen gegenüberste-
hen, denen wir auch teilweise zustimmen könnten. 
Das ursprüngliche Thema aber war: Wie kann sich 
der Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend stär-
ker bei der Erstellung und Entwicklung des Kinder- 
und Jugendförderplans einbringen, und wie wird er 
angemessen beteiligt? Dieses Anliegen haben wir 
in dem Ursprungsentwurf eindeutig artikuliert.  

Der Änderungsantrag geht nun etwas zurück. Darin 
gibt es keine Beteiligung und auch keine ausrei-
chende Einbindung des zuständigen Ausschusses. 
Damit ist unsere Perspektive, unsere Zielsetzung 
sowohl in Abs. 1 als auch in Abs. 2 der Regelung, 
ein Benehmen mit dem Ausschuss herzustellen, 
nicht erfüllt. Deswegen werden wir uns an diesem 
Punkt enthalten, weil unser ursprüngliches Ziel nicht 
erreicht ist. 

(Beifall von der CDU) 

Soweit die Frage der Festschreibung der 1 Million € 
für die Kinder- und Jugendhilfe aufgegriffen wird, 
hätten wir auch gerne das Problem angesprochen, 
das die Träger natürlich im Hinblick auf die Kosten-
steigerungen haben. 

Weiterhin hätten wir im zuständigen Ausschuss 
gerne erörtert, ob man eine Lösung finden kann, 
damit man den Trägern eine sicherere Planung ge-
währleisten kann.  

Nichts gegen die Festschreibung! Das war auch un-
sere Ursprungsforderung. Deswegen werden wir an 
dieser Stelle natürlich nicht Nein sagen. Aber wir 
hätten uns da eine sorgfältige Trennung der The-
mengebiete gewünscht. 

Zur Klarstellung: Wir sind grundsätzlich nicht weit 
auseinander. Das ist ganz klar. Allerdings haben wir 
nur 60 % unserer Forderungen erfüllt gesehen. 
40 % gehen den Bach herunter. Deswegen werden 
wir dieser an sich guten Sache nicht unsere Zu-
stimmung geben, aber wir werden auch nicht dage-
gen stimmen. Weil wir gerne die klare Beteiligung 
unseres Ausschusses gehabt hätten, werden wir 
uns enthalten. – Vielen Dank für die Aufmerksam-
keit. 

(Beifall von der CDU) 

Präsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Herr 
Kollege. – Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
spricht Frau Kollegin Hanses. 
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Dagmar Hanses (GRÜNE): Frau Präsidentin! Sehr 
geehrte Damen und Herren! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Wenn es um den Kinder- und Jugendför-
derplan und dessen gesetzliche Grundlage, das 
Dritte Ausführungsgesetz des Kinder- und Jugend-
hilfegesetzes, geht, könnten wir an dieser Stelle ein-
fach betonen, dass es gut ist, dass die Kinder- und 
Jugendarbeit hier breite Unterstützung durch den 
Landtag erfährt. 

Wir könnten darauf hinweisen, dass es lediglich um 
ein Nachvollziehen der Änderungen im Kinder- und 
Jugendförderplan durch den Gesetzgeber nun auch 
im Kinder- und Jugendförderungsgesetz geht. 

Wir könnten die Stärkung der Beteiligung des zu-
ständigen Fachausschusses unterstreichen. Diese 
sehen wir durchaus. Wir fanden sie auch schon im 
alten Gesetzentwurf ausreichend berücksichtigt. 
Jetzt ist sie noch einmal verstärkt worden. 

Wir könnten an dieser Stelle betonen, dass die Auf-
nahme der Inklusion und der Vielfalt sexueller Ori-
entierung und geschlechtlicher Identitäten uns Grü-
nen besonders wichtig ist. 

Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte 
Ihnen ganz ehrlich sagen: Das würde mir hier nicht 
reichen. Diesem Tag fiebere ich seit 2003 entgegen. 
Für den Beschluss dieses Gesetzentwurfs habe ich 
meiner Partei 2009 gesagt: Ich kandidiere. – Um 
das, was wir gleich beschließen werden, zu errei-
chen, hat es zwei erfolgreiche Volksinitiativen in 
Nordrhein-Westfalen gegeben. 

(Vereinzelt Beifall von den GRÜNEN und der 
SPD) 

– Die Älteren erinnern sich. 

(Heiterkeit von den GRÜNEN und der SPD – 
Britta Altenkamp [SPD]: Danke!) 

– Die Jüngeren auch. – Ich darf noch einmal daran 
erinnern: 2003 gab es die erste erfolgreiche Volks-
initiative in NRW, nämlich „Jugend braucht Zukunft“, 
gegen die Kürzungen von 18 Millionen € im Kinder- 
und Jugendplan, wie er damals noch hieß. Inner-
halb von acht Wochen sind 174.858 Unterschriften 
zusammengekommen. 2004 wurde dann das Kin-
der- und Jugendförderungsgesetz beschlossen – 
mit der Wiederaufstockung auf 96 Millionen €.  

Das wurde dann im Mai 2005 nicht eingehalten. Da-
raufhin gab es im Mai 2006 die zweite Volksinitiati-
ve, und zwar „Jugend braucht Vertrauen“, mit 
326.593 Unterschriften. Breit durch alle Gesell-
schaftsschichten und Orte hat also mehr als eine 
Viertelmillion Menschen gesagt: Wir wollen, dass 
die verbandliche Jugendarbeit, die offene Jugend-
arbeit und die Jugendsozialarbeit gestärkt werden. – 
Es gab auch mehr als 40 Resolutionen von Ju-
gendhilfeausschüssen und Räten. Das sollte uns 
Verpflichtung sein, dies auch endlich umzusetzen. 

Es ist ein Festtag für die Jugend in Nordrhein-
Westfalen, dass wir das jetzt hier in so einem brei-
ten Bündnis erreicht haben. Die Enthaltung der 
CDU finde ich konstruiert. Die Sportjugend würde 
sagen: Flach spielen, hoch gewinnen. – Das hat die 
Jugend an dieser Stelle erreicht. 

Ich möchte Ihnen herzlich dafür danken, dass sich 
alle nach den schwierigen Diskussionen im Aus-
schuss nun zusammengefunden haben, um der Ju-
gend den Rücken zu stärken. Mit diesen 100 Millio-
nen € können jetzt viele Initiativen umgesetzt wer-
den. Herr Kollege Kamieth, 40 % für Projekte sind 
selbstverständlich nicht in den Sand gesetzt, son-
dern wertvoll investiert und uns ein besonderes An-
liegen. – Ich danke Ihnen ganz herzlich. 

(Beifall von den GRÜNEN, der SPD und den 
PIRATEN) 

Präsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Frau 
Kollegin. – Für die FDP-Fraktion spricht Herr Kolle-
ge Hafke. 

Marcel Hafke (FDP): Sehr geehrte Frau Präsiden-
tin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Frau 
Altenkamp, vielen Dank für Ihren Wortbeitrag. Damit 
haben Sie gut in die Thematik eingeführt. Es ist 
auch wichtig, hier die Gemeinsamkeiten herauszu-
stellen. 

Ich möchte deswegen zu Beginn festhalten, wie 
sehr es mich freut, dass die Debatte, die wir damals 
in der Minderheitsregierung begonnen haben und 
bis heute fortgeführt haben, nun in diesem Prozess 
endet. 

(Matthi Bolte [GRÜNE]: Wir waren die Min-
derheitsregierung!) 

Die damalige Opposition hat nämlich die Diskussion 
über die Frage angestoßen: Inwieweit kann ein 
Ausschuss am Kinder- und Jugendförderplan betei-
ligt werden? 

Deswegen finde ich den Gesetzentwurf gut. Wir ha-
ben uns als FDP-Fraktion auch entschieden, diese 
Änderung mitzutragen, weil es uns wichtig ist, dass 
der Haushaltsgesetzgeber nicht nur beteiligt wird, 
sondern dass der Kinder- und Jugendförderplan tat-
sächlich auch im Benehmen mit dem Haushaltsge-
setzgeber aufgestellt und verabschiedet wird. Die-
ser Verantwortung muss sich ein Parlament auch 
stellen. 

Frau Hanses, Sie haben weitere Punkte angespro-
chen, zum Beispiel die Festlegung auf 100 Millio-
nen €. Ja, das ist richtig. Es ist auch gut, dass man 
diese Klarstellung noch einmal hineinschreibt. Es 
hat mich allerdings gewundert, dass Sie wieder die 
Debatte von damals aufmachen. Sie hätten viel-
leicht in einem Satz anmerken sollen, dass Sie sei-
nerzeit in Regierungsverantwortung waren und das 
Problem nicht gelöst haben. Wir haben es zugege-
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benermaßen auch nicht gelöst. Das ist jetzt eine 
reine Klarstellung. Es verbessert faktisch bei den 
Kindern und Jugendlichen, den Betroffenen und den 
Verbänden erst einmal nichts. 

Um Klarstellungen handelt es sich auch bei den 
Ausführungen zur Inklusion, zu den jungen Men-
schen mit Migrationshintergrund und unterschiedli-
chen Lebensentwürfen. Deswegen ist es in Ord-
nung, dass man das mit in das Gesetz hinein-
schreibt. Es ist auch richtig und wichtig, noch einmal 
klarzustellen, dass das Aufgabe des Kinder- und 
Jugendförderplans ist. 

Präsidentin Carina Gödecke: Entschuldigung, 
dass ich Sie unterbreche, Herr Kollege Hafke. Frau 
Kollegin Hanses würde Ihnen gerne eine Zwischen-
frage stellen. 

Marcel Hafke (FDP): Ja, gerne.  

Dagmar Hanses (GRÜNE): Herr Kollege Hafke, 
vielen Dank, dass Sie das zulassen. Ich möchte Sie 
kurz fragen, ob Sie mit mir der Auffassung sind, 
dass es ganz besonders wichtig ist, dass wir diese 
Schuldzuschreibungen nicht mehr machen.  

Ich habe eben die Chronologie aufgeführt, um deut-
lich zu machen, dass es verschiedene Landesregie-
rungen waren, die den Forderungen der Erhöhung 
und der Wiederaufstockung nicht entsprochen ha-
ben. Deshalb freue ich mich über den jetzt breiten 
Konsens. Ich habe auch bewusst nicht an die 
Haushaltsanträge der CDU oder der FDP der ver-
gangenen Jahre erinnert. Das können die Zuschau-
erinnen und Zuschauer sicher selber tun. 

(Josef Hovenjürgen [CDU]: Die Frage!) 

– Ob er mit mir der Auffassung ist! 

(Heiterkeit) 

Marcel Hafke (FDP): Ich habe die Frage herausge-
hört, möchte aber sagen, dass damals SPD und 
Grüne in der Verantwortung waren und unter ande-
rem die FDP maßgeblich mit Unterschriften für den 
Volksentscheid geworben hat und dazu beigetragen 
hat, dass diese Debatte ins Rollen gekommen ist.  

Es ist gut, dass Sie noch einmal klargestellt haben, 
dass sich damals im Kern vielleicht alle politischen 
Parteien hätten anders verhalten sollen. Deswegen 
ist es umso besser, wenn man heute klarstellt, dass 
die 100 Millionen € für den Kinder- und Jugendför-
derplan richtig sind und dass die Gelder an den rich-
tigen Stellen ankommen. 

Wenn dann der Haushaltsgesetzgeber, so wie wir 
es verabschieden, tatsächlich mitsprechen kann, 
dann ist das ein guter Schritt im Sinne der Kinder 
und Jugendlichen. Deswegen freue ich mich, dass 

wir diesen Gesetzentwurf in dieser Art und Weise 
auf den Weg bringen. Die Debatte über den gesam-
ten Themenkomplex hat jetzt dreieinhalb Jahre ge-
dauert. Deswegen bin ich froh, dass wir im Kern 
diese Punkte für die nächste Legislatur vereinbart 
haben.  

Ich freue mich, dass wir das so verabschieden. Im 
Sinne der Kinder und Jugendlichen ist das ein guter 
Punkt. – Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall von der FDP) 

Präsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Herr 
Kollege Hafke. – Für die Piraten spricht Herr Kolle-
ge Düngel. 

Daniel Düngel (PIRATEN): Vielen Dank. – Frau 
Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren! Wir haben schon einiges gehört. Ich werde 
mich auch relativ kurz fassen, gar nicht mehr ganz 
so viel zu dem Gesetzentwurf bzw. zu der Debatte 
sagen.  

Was ich aber hervorheben möchte, ist Folgendes: 
Der Ablauf, den Frau Altenkamp zu Beginn noch 
einmal dargestellt hat, entspricht in etwa dem, was 
wir uns hier vorstellen. Es wird ein Gesetzentwurf 
eingereicht. Wir haben teilweise harte, schwierige 
Diskussionen. Aber am Ende steht ein vernünftiger 
Kompromiss, der von vier Fraktionen hier im Land-
tag getragen wird. Es ist schade dabei, dass sich 
die CDU dem am Ende nicht anschließen kann.  

Ich glaube, Frau Kollegin Hanses hat es gerade ge-
sagt: Der Grund erscheint mir auch konstruiert und 
nicht ganz so greifbar. Wie dem auch sei: Wir haben 
immerhin vier Fraktionen überzeugen können. Wir 
haben zu Beginn dieser Legislaturperiode, als wir 
über den Kinder- Jugendförderplan im Ausschuss 
gesprochen haben, diese Initiative als Piratenfrakti-
on noch einmal angestoßen. CDU und FDP sind di-
rekt mitgegangen, wofür ich außerordentlich dank-
bar bin. Ich finde es tatsächlich schön, dass wir in 
der weiteren Debatte auch Rot-Grün überzeugen 
konnten, dass hier etwas zu tun ist. 

Frau Kollegin Hanses, persönlich natürlich Gratula-
tion, dass dieses Ziel jetzt auch erreicht wurde, von 
dem Sie gerade hier noch einmal gesprochen ha-
ben. Die Verbesserungen, die wir jetzt noch einge-
führt haben, durch den Änderungsantrag, der auf 
Ihren Wunsch hin aufgenommen wurde, sind auch 
genau richtig. Sie sind auch gut. Da bin ich außer-
ordentlich dankbar, dass wir in diesen konstruktiven 
Prozess eintreten und tatsächlich noch entschei-
dende Verbesserungen herbeiführen konnten, näm-
lich die Erwähnung der Inklusion, die wir mit drin 
haben, die Thematik gleichgeschlechtlicher Sexu-
albeziehungen und zu guter Letzt die Festsetzung 
des Kinder- und Jugendförderplans. 
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Auf den Punkt will ich allerdings ganz kurz noch 
eingehen. Die 100 Millionen €, die wir jetzt als Be-
trag festgeschrieben haben, sind selbstverständlich 
besser als das, was wir vorher drin hatten. Selbst-
verständlich ist es gut, dass wir das gesetzlich fest-
gelegt haben. Nichtsdestotrotz freue ich mich immer 
wieder auf die Diskussion, die wir haben werden.  

Sie wissen und kennen unsere Einstellung dazu, 
dass der Kinder- und Jugendförderplan in der Grö-
ßenordnung nach wie vor nicht ausreicht, dass wir 
auch bei den nächsten Haushaltsberatungen sicher 
wieder darauf eingehen und deutlich machen wer-
den, dass ein Stillstand dieses Betrages nicht das 
gewünschte Ziel für die Kinder und Jugendlichen im 
Land sein kann. Auch da werden wir uns weiterhin 
konstruktiv in die Debatte einbringen. 

Ich möchte mich noch einmal herzlich für den Bera-
tungsverlauf bedanken. Wir werden gleich bei Ta-
gesordnungspunkt 13 sehen, dass es auch anders 
sein kann, wenn ein Beratungsverlauf nicht so gut 
funktioniert. An dieser Stelle noch einmal herzlichen 
Dank. Ich freue mich, dass wir gleich ein gutes Ge-
setz verabschieden werden. – In dem Sinne danke 
schön. 

(Beifall von den PIRATEN, der SPD und den 
GRÜNEN) 

Präsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Herr 
Kollege Düngel. – Für die Landesregierung spricht 
Frau Ministerin Schäfer. 

Ute Schäfer, Ministerin für Familie, Kinder, Jugend, 
Kultur und Sport: Frau Präsidentin! Liebe Kollegin-
nen, liebe Kollegen! Mit den im Gesetzentwurf vor-
gesehenen Änderungen werden, was die Landes-
regierung sehr begrüßt, drei zentrale Ziele verfolgt. 
Es gibt einmal die inhaltliche und fachliche Anpas-
sung des Kinder- und Jugendfördergesetzes des 
Landes an die aktuellen Entwicklungen und Not-
wendigkeiten.  

Auch ich möchte das Thema Inklusion noch einmal 
benennen. Mit der vorgesehenen Änderung werden 
die Anregungen aus der UN-Behindertenrechtskon-
vention aufgegriffen. Damit wird das Recht junger 
Menschen mit Behinderungen auf gleiche Teilhabe 
bei allen Maßnahmen und Angeboten der Kinder- 
und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und des 
erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes betont. 

Darüber hinaus nimmt der Gesetzentwurf die be-
reits geübte Praxis auf, dass der zuständige Fach-
ausschuss sich frühzeitig mit dem Entwurf eines 
Kinder- und Jugendförderplanes befassen kann. 
Und – das ist von den Vorrednerinnen und Vorred-
nern auch schon betont worden – es werden die 
100 Millionen € für den Kinder- und Jugendförder-
plan im Gesetz festgeschrieben. 

Mit diesem Gesetzentwurf wird den Akteuren in der 
Kinder- und Jugendarbeit nunmehr die Planungssi-
cherheit bis 2017 bestätigt. Und diese Planungssi-
cherheit ist sicherlich auch nötig, um eine nachhalti-
ge Arbeit für Kinder und Jugendliche in Nordrhein-
Westfalen aktiv gestalten zu können. Ich bin den 
Fraktionen von SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP 
und Piraten sehr dankbar, dass sie sich hier zu-
sammengefunden haben und die Jugendarbeit eine 
solche Anerkennung bei allen Fraktionen findet. 

Es wäre auch schön gewesen – das möchte ich 
nicht verhehlen –, wenn sich auch die CDU aktiv in 
diese Initiative eingebracht hätte. Das wäre ein ganz 
starkes, überparteiliches Signal für Nordrhein-
Westfalen gewesen. 

Auf einen Punkt möchte ich noch eingehen. Sie ha-
ben seitens der CDU gesagt, dass Ihnen der Ge-
setzentwurf in der vorgesehenen Beteiligung des 
Ausschusses nicht weit genug gehe. Mit diesem 
Gesetzentwurf wurden aber die Anregungen des 
Ausschusses auf eine intensivere Beteiligung auf-
gegriffen.  

Sie wollen jetzt, dass der Ausschuss bereits vor der 
Vorlage eines ersten Entwurfes der Landesregie-
rung an den Planungen beteiligt wird, und das – das 
möchte ich noch einmal betonen – halte ich aus 
sachlichen Erwägungen nicht für fachgerecht. Die 
Landesregierung muss in einem eigenständigen Be-
ratungsprozess mit den öffentlichen und freien Trä-
gern und der Fachwissenschaft die Möglichkeit ha-
ben, Aspekte der Planung zu erörtern. Frau Alten-
kamp hat es neulich treffend auf den Punkt ge-
bracht; denn sie hat gesagt: Wir machen Betroffene 
zu Beteiligten. – Dabei wollen wir als Landesregie-
rung auch bleiben. 

(Beifall von der SPD) 

Herr Kamieth, ich möchte keine Schärfe hineinbrin-
gen, aber Sie sprechen davon, dass Ihnen die Pla-
nungssicherheit nicht ausreicht. Ich darf daran erin-
nern, dass Sie bei dem Haushaltsplanentwurf für 
2013 selbst noch gefordert haben, dass man alle 
Förderprogramme bis 2017 um 20 % kürzen solle. 
Das hat jedoch ganz wenig mit Planungssicherheit 
zu tun. Das kann ich mir jetzt auch nicht verkneifen. 

Wir legen heute einen Kurs für eine starke, zu-
kunftsfähige Kinder- und Jugendarbeit in Nordrhein-
Westfalen fest. Frau Hanses sagt, es ist ein Festtag. 
Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. – Herzli-
chen Dank. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Präsidentin Carina Gödecke: Vielen Dank, Frau 
Ministerin. – Weitere Wortmeldungen liegen nicht 
vor. Ich schließe die Aussprache zu Tagesord-
nungspunkt 9, und wir kommen zur Abstimmung. 

Der Ausschuss für Familie, Kinder und Jugend 
empfiehlt in der Drucksache 16/5056 – Neudruck –, 
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den Gesetzentwurf Drucksache 16/3440 mit den 
vom Ausschuss beschlossenen Änderungen 
anzunehmen. Wer dem zustimmen möchte, den bit-
te ich um das Handzeichen. – Das sind die Piraten, 
SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP. Wer möchte 
dagegen stimmen? – Keiner. Gibt es Enthaltungen? 
– Die CDU enthält sich. Der fraktionslose Abgeord-
nete Stein scheint nicht im Raum zu sein. Mit dem 
festgestellten Abstimmungsergebnis ist der Gesetz-
entwurf Drucksache mit Mehrheit angenommen 
worden. 

Ich schließe Tagesordnungspunkt 9 und rufe auf: 

10 Vorschläge zu Fahrzeugstopp per Fernbedie-
nung und automatisiertem Kennzeichenscan 
sind inakzeptabel – Auswüchse einer um sich 
greifenden technischen Überwachungsdokt-
rin verhindern! 

Antrag 
der Fraktion der FDP 
Drucksache 16/5036 

Entschließungsantrag 
der Fraktion der PIRATEN 
Drucksache 16/5098 

Der Kollege Dr. Wolf von der FDP-Fraktion hat das 
Wort. 

Dr. Ingo Wolf (FDP): Vielen Dank. – Frau Präsiden-
tin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Auf 
europäischer Ebene beschäftigt sich gegenwärtig 
eine nahezu unüberschaubare Vielzahl von Arbeits-
gruppen formeller und informeller Art mit allen mög-
lichen Aufgabenstellungen. Eine davon ist die 
Gruppe ENLETS. Das steht für European Network 
of Law Enforcement Technology Services. 

(Vorsitz: Vizepräsident Eckhard Uhlenberg) 

Diese 2008 gegründete Arbeitsgruppe hat jüngst ein 
Arbeitsprogramm für die Jahre 2014 bis 2020 vor-
gelegt. Daran beteiligt waren Mitarbeiter der Polizei 
und polizeiliche Forschungseinrichtungen, und dort 
sind uns einige aus unserer Sicht grundrechtlich 
hoch problematische Vorschläge bekannt gewor-
den. Ich denke, es ist wichtig, dass man gerade bei 
europäischen Vorhaben rechtzeitig eingreift und 
seine Stimme erhebt. 

Nun könnte man fragen: Welche Relevanz besitzt 
ein Vorschlag solch einer Arbeitsgruppe? – Dabei 
muss man sich vergegenwärtigen, dass diese Ar-
beitsgruppe zum einen EU-finanziert ist und dass 
zum anderen die Kommission dem Ständigen Aus-
schuss des Rates für die innere Sicherheit jüngst 
das Arbeitsprogramm mit dem Zusatz zugeleitet 
hat, dieser möge es unterstützen. Das heißt also, 
eine praktische Relevanz ist nicht zu leugnen, und 
es droht ein großes Stück bürgerliche Freiheit verlo-
renzugehen. Deswegen verbinden wir mit unserem 

heutigen Antrag unseren Appell, sich in dieser Hin-
sicht einzubringen. 

Das Netz der Freiheitsbeschränkungen zieht sich 
immer enger zusammen, und wir wissen aus den 
letzten Jahren, dass das sowohl auf staatlicher 
Ebene Platz greift – ich nenne nur die Stichworte 
„NSA“, „PRISM“, „Tempora“ und „Vorratsdatenspei-
cherung“ – als auch bei privaten Unternehmen – 
Stichwort: „RFID-Chips“ –. Die Anzahl der Daten-
sammlungen bereitet uns große Sorgen. 

Wenn jetzt noch weiteres Ungemach hinzukommt, 
nämlich die anlasslose automatisierte Kennzei-
chenerfassung und -speicherung und das Anhalten 
von Kfz per Fernbedienung, dann ist das etwas, 
was uns nicht ruhig bleiben lässt. 

(Beifall von der FDP) 

Die anlasslose automatisierte Kennzeichenspeiche-
rung ist vom Bundesverfassungsgericht im Übrigen 
für verfassungswidrig erklärt worden. Insofern ist 
höchste Gefahr im Anmarsch, wenn in Europa so 
etwas geplant ist. 

Aber auch der zweite Punkt hat Sprengkraft, näm-
lich das Thema des flächendeckenden Einbaus von 
technischen Möglichkeiten zur Anhaltung und Fern-
abschaltung von Fahrzeugen aller Art. Die techni-
sche Umsetzung ist zwar noch nicht genau spezifi-
ziert, aber das Ziel ist letztendlich, das Risiko von 
Verfolgungsjagden zu vermeiden. Das hört sich gut 
an, aber wir sehen unter dem Deckmantel der staat-
lichen Fürsorge eine in der Tat große grundrechtli-
che Relevanz. 

(Beifall von der FDP) 

Man kann sich fragen, inwieweit die zahlenmäßige 
Relevanz solcher Verfolgungsjagden ausschlagge-
bend ist. Wer viele Kinofilme oder auch „Alarm für 
Cobra 11“ schaut, der weiß, dass es das gibt. 

(Heiterkeit) 

Aber ich habe das Gefühl, dass die Dinge doch 
nicht allenthalben, jeden Tag und dauerhaft passie-
ren. In Deutschland gibt es keine genaue Erfassung 
der Zahlen, und ich glaube, dass die Gefahr des 
Missbrauchs deutlich größer ist als der Nutzen. 
Denn eines ist völlig klar: Zum einen wird der Fall 
der Risikojagd nach Verbrechern hochgespielt, zum 
anderen ist die Ausweitung auf andere Fälle mit 
Sorge zu betrachten. Werden hinterher auch solche 
Fernabschaltungen bei Geschwindigkeitsüber-
schreitungen, Rotlichtverstößen oder Ähnlichem 
vorgenommen? Hier gilt es, rechtzeitig Einhalt zu 
gebieten. 

Die Gefahr von Staus und Unfällen durch Abschal-
tung sind hier zu erwähnen, aber auch nicht weni-
ger, meine Damen und Herren, das Problem, dass 
Dritte Zugriff auf dieses System bekommen können. 
Kriminelle könnten beliebige Opfer an beliebiger 
Stelle überfallen, ausrauben oder entführen, indem 
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